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Bitte beachten Sie, dass bis zum jeweiligen Stichtag Ihre vollständige Bewerbung beim zfh eingegangen 
(digital) sein muss.

Zulassungsbeschränkte Studiengänge
Zulassungsbeschränkt bedeutet, dass nur eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen angeboten wird. Diese 
werden in einem Auswahlverfahren an die Bewerber vergeben. Die Studienplätze für zulassungsbeschränkte 
Bachelorstudiengänge werden über das Serviceverfahren von Hochschulstart.de vergeben.

Bewerbungsfristen:
Sommersemester  
Bildungsinländer  
15.01.

Wintersemester
Bildungsinländer  
15.07.

Zulassung (ohne Abitur / Fachhochschulreife)
Voraussetzung für ein Studium ohne Abitur, Fachhochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife ist, 
dass eine berufliche Ausbildung mit qualifiziertem Ergebnis (Gesamtdurchschnittsnote aus dem Berufs-
schulabgangszeugnis und der Berufsprüfung darf max. 2,5 sein oder besser) abgeschlossen wurde.
Mit einem Meisterabschluss, einer als vergleichbar zu betrachtenden Fort- und Weiterbildungsprüfung oder 
einem staatlich geprüften Abschluss an einer Fachschule erhalten Sie eine unmittelbare Hoch-
schulzugangsberechtigung. 

Infos zur Vergabe von Studienplätzen:
Wie wird ausgewählt?
Grundlage ist die Studieplatzvergabeverordnung Rheinland-Pfalz. 

a)	Quote für ausländische Bewerber (bis 5 % der Plätze) 
b) Quote der bevorzugt auszuwählenden Bewerber 
c) Quote für Härtefälle (bis 2% der Plätze) 
d) Quote für Zweitstudienbewerber (bis 3% der Plätze) 
e) Hauptquote 

Nach Abzug der Quoten a) bis d) werden die verbleibenden Studienplätze der Hauptquote, zu 20 % nach 
Wartezeit, und zu 80 % nach der (bereinigten) Durchschnittsnote vergeben.

Wartezeitverbesserung
Als Wartezeit wird die Zeit bezeichnet, die seit Erwerb der Hochschulreife verstrichen ist und in der keine 
Studienaufnahme erfolgt ist. Bisherige Studienzeiten vermindern die anrechenbare Wartezeit. Die Wartese-
mesterberechnung erfolgt automatisch. Sie brauchen hierzu keinen gesonderten Antrag zu stellen.

https://Hochschulstart.de
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-StudPlVergVRP2020pG2
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Hinweise zum Anmeldeverfahren für die 
Bachelor Fernstudiengänge an der Hochschule Koblenz

Sprachnachweise:
•	 Um an unserer Hochschule studieren zu können, müssen Sie ausreichende Deutschkenntnisse 

nachweisen.
•	 Bachelorstudiengänge an der Hochschule Koblenz erfordern das Sprachlevel C1.

Welche Sprachnachweise werden akzeptiert?
•	 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)
•	 Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD)
•	 Test DaF (Test - Deutsch als Fremdsprache)
•	 Zertifikat des Goethe Instituts (GI)
•	 Telc Deutsch C1 Hochschule
•	 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Zweitstudium
Zweitstudium ab WiSe 2025/2026 nicht mehr gebührenpflichtig
Gemäß Fünftem Landesgesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften werden die Zweit-
studiengebühren in Rheinland-Pfalz abgeschafft. Ab dem Wintersemester 2025/2026 werden 
keine Studiengebühren für ein Zweitstudium erhoben.

Stand: April 2026


